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ettage zu Nr. 116 - er Karlsruher Zeitung.
Mittwoch , 17 Mai 18 « ».

Deutschland.
yL? ünchen , 12 . Mai . Der Erlaß eines Generalpar -

d oiis für das Msiitär lautet wörtlich :
Ludwig II . von Gottes Gnaden König von Bayern rc . Wir fin¬

den uns in landeSväterlrcher Huld und Gnade bewogen , allen Mtti -
lärpersonen ohne Unlerschied der Chargen und Grade , welche während
des Jahres 1849 aus den Festungen der Pfalz , oder aus dortigen
Garnisonen « der Urlaubsorten entwichen sind , Verzeihung für ihre
Desertion allergnädigst angedeihen zu lassen , und befehlen demnach zur
allgemeinen Darnachachtung , was folgt : I. Bolle Verzeihung und
Straflosigkeit wird zu Theil : s . allen jenen Deserteuren , welche zur
Zeit ihrer Entweichung der gesetzlichen Armeepflicht bereits Genüge
geleistet und nicht eine übernommene Einstands - Diensteit zu erledigen
Hallen ; d ) allen Denjenigen , für welche während ihrer Abwesenheit
im Desertionszustand bereits Ersatzleute gestellt worden sind ; e) allen
jenen Armee - und EinstandS -Dienstpflichtigen , welche sich bei den Ab -
lhcttungen , denen sie srüher angehörten , oder bei irgend einer Aivil-
oder Militärbehörde in dem Zeitraum bis zum 1 . Jan . 1867 , um
ihre noch bestehende Dienstpflicht im Fall der Würdigkeit und Taug¬
lichkeit zu vollenden , freiwillig stellen oder im Fall ihrer Aufgreifung
die Absicht der freiwilligen Stellung wahrscheinlich machen können ;
ü) alleil Denjenigen, welche sich « ährend des unter Ziffer I c bemerk¬
ten Zeitraums zur Erfüllung ihrer noch bestehenden Armee- oder Ein -
standS -Dienslpflichl durch Ersatzleute vertreten lassen . II . Der in Zif¬
fer l c und ll zugesicherten Straflosigkeit sollen auch diejenigen Deserteure
theilhastig fern , welch« sich zwar erst nach dem 1 . Januar 1867
freiwillig stellen oder durch Ersatzleute vertreten lassen , jedoch eine
entschuldbare Ursache ihrer Versäumnitz glaubhaft bescheinigen können.
III . Die Straflosigkeit erstreckt sich auf den Nachlaß der Vermögens-
konfiskallvn , in so weil letztere bis zur Bekanntmachung dieses Gene¬
ralpardons »och nicht zum Vollzug gekommen ist . IV. Die descrtir -
ten Einstcher erwerben sich durch Erledigung ihrer restigen Einstands -
Dienstzeit das bedungene Einstandskapital in der Voraussetzung , daß
dasselbe die gesetzliche Verwendung noch nicht gefunden hat . V. Mit
dem Eintritt der unter Ziffer I bezeichnet « ! Wirkungen des General¬
pardons erlöschen auch die »och ungetilgten Ersatzansprüche des Mili -
tärärar « gegen die berreffenden Militärpersonen für vertragenes ärari¬
sches Ergrnryum . Gegenwärtiger Generalpardon soll durch das Regie¬
rungsblatt zur allgemeinen Kenntnih gebracht, durch die KreiS-Amts -
dlätler bekannt gemacht und in allen Gemeinden der Pfalz in ange¬
messenen Zwischenräumen öffentlich Verkünder werden. Sämmtliche
Polizei - und uonskriptionsbehörden haben sich nach den vorstehenden
Bestimmungen zu achten und zum Vollzug derselben in geeigneter
Weise Milzuwirken. München, den 11 . Mai 1865.

«8rotzvritan«iei».
* London , 13. Mai . Parlamentsverhandlungen

vom 12 . Mai .
Oberhaus . Der Earl von Shaftesbury stellt den Antrag ,

die Königin in einer Adresse zu bitten , sie möge verfügen, baß die am
18. Kebr . 1862 ernannte Kommission, deren Aufgabe es sei, sich über
die Verwendung von Kmdern und jungen Personen in den Gewerben
und Fabriken , sür welche in dieser Beziehung noch keine gesetzlichen
Bestimmungen beständen, das unter dem Namen „agricultural gaugs "
(landrvirlhschaftlicheTrupps ) bekannte System mit in den Kreis ihrer
Untersuchungen hinernziehe . Dieses System besteht darin , daß Leute ,
die ullüerlsliera (Unternehmer) oder gsug ckrivers (Trupp - Treiber)
heißen, eine Anzahl Knaben und Mädchen ihren Eltern abmiethen und
sie dann den Landwirlhen zur Verwendung für ländliche Arbeiten
wieder vermiethen. Die Stärke dieser gauga oder Heerden variirt
zwischen 10 bis 50 oder 60 Personen , und das Alter Derer , aus welchen
sie bestehen , zwischen 5 bis 6 Jahren . Der Earl von Shaftesbury
hebt hervor, daß die Unternehmer häufig Menschen von ausschweifendem,
lasterhaftem Charakter feien und die ihrer Obhut Anvertrauten hart
und grausam behandelten , daß die den gsuga angehörigen Knaben
und Mädchen faktisch in einem Zustande der Sklaverei lebten, daß ihr
Umgang mit einander einen sehr entsittlichenden Einfluß ausübe , kurz ,
daß das ganze System ein höchst verderbliches sei. Der Antrag wird,
nachdem der Bischof von Lincoln denselben unterstützt und sich auch
der Earl von Granville Seitens der Regierung einverstanden erkärt
hat , angenommen.

Als Antwort auf eine Frage des Marquis von Westmeath , ob
ein Geistlicher vor Gericht sein Zeugniß verweigern könne , weil Da »,
was er von dem betreffenden Fall wisse , ihm unter dem Siegel der
Beichte anvertraut worden sei, antwortet der Lord Kanzler , es unter¬
liege keinem Zweifel , daß in einem Kriminalprozeß ein Geistlicher
der Kirche von England nicht das Privilegium besitze , eine Antwort
auf eine chm zu Zwecken der Justiz gestellte Frage zu verweigern.
Rechtlich sei der Geistliche verpflichtet , derartige Fragen zu beantworten ,
und zwar gelte die« nicht nur von Geistlichen der Kirche von England ,
sondern auch von katholischen Geistlichen . (Den Anlaß zu der Frage
de» Marquis von Westmeath gab der Umstand , daß ein Geistlicher
aus Brighton , A. D . Wagner , sich am 4 . Mai vor dem Gerichtshöfe
zu Trowbridge aus dem erwähnten Grunde geweigert hat , Zeugniß in
Sachen der Eonstance Kent abzulegen, die sich des vor einigen Jahren
zu Road verübten Mordes als schuldig bekannt hat .)

Vermischte Nachrichten .
— Freiburg , 12 . Mai . (Frbgr . Bl .) Die Akademie zu

Straßburg bringt folgendes Preisausschreiben zur öffent¬
lichen Kenntniß : Kraft Testaments de» Hrn . Lamey wird die Akade¬
mie der Stadt Straßburg in ihrer Sitzung im November 1867 einen
Preis von dreitausend Franken dem Verfasser der besten Denkschrift
über folgende Frage zuerkennen: . Soll die Kunst Regeln unterwor¬
fen werden? Woraus wären diese Regeln zu schöpfen , und worauf
sollten sie sich gründen ? Müßten sie absolut oder relativ oder auch
zum Theil relativ , zum Theil absolut sein ? Wie wäre ihre Giltig¬
keit mit der Freiheit de« Genius (cke liuspirstion ) zu vereinigen ? '

Den Konkurrenten ist keine Bedingung hinsichtlich des Alter» oder der
Nationalität auferlegt. Die Schriften können französisch , lateinisch

oder deutsch abgefaßt werden, und sind vor 1 . Jan . 1867 srankirt an
das Sekretariat der Akademie zu Straßburg mit Motto und Adreß-
zettel einzureichen .

— Weimar , im Mai . Der Vorsitzende des VerwaltungSraths
der deutschen Schillerstiftung , Franz Dingelstedt, erläßt folgende
Einladung : . Da eine Verständigung über die bekannten und bekla -
genSwertherr Zerwürfnisse in der deutschen Schillersttftung bisher , trotz
fortgesetzter Bemühungen ihres Vororts und VerwaltungSraths , nicht
zu erzielen gewesen ist , so macht sich eine neue Generalversammlung
nöthig behufs Beschlußnahme darüber : ob zu den alten Satzungen
zurückzukehren oder über die neuen weiter zu verhandeln sei . Der
Unterzeichnete beehrt sich , zu dieser Generalversammlung hieher auf
Mittwoch den 7. Juni einzuladen, mit dem Ersuchen, daß sämmtliche
Zweigstiftungen , unter Wahrung der einschlägigen Vorschriften der
Geschäftsordnung, an dieser Generalversammlung sich betheiligen. "

Denkschrift .
betreffend die außerordentlichen Ausgaben , welche durch den Krieg

gegen Dänemark veranlaßt sind.
Die durch den Frieden vom 2 . Juli 1850 vorbehaltene , von dem

Deutschen Bunde der preußischen und österreichischen Regierung über¬
tragene Verständigung über die Streitpunkte , welche den Krieg zwi¬
schen Deutschland und Dänemark veranlaßt hatten , ist bekanntlich
durch folgende zu einander gehörende Akte bewirkt worden : durch die
Depeschen des preußischen und des österreichischen Ministerpräsidenten
vom 30. und beziehungsweise. 26. Dezember 1851 , durch die Bekannt¬
machung des Königs von Dänemark vom 28. Januar 1852 und
durch den BundeSbeschluß vom 29 . Juli 1852 , welcher die Bestim¬
mungen dMgenannten Bekanntmachung als den Gesetzen und Rech¬
ten des Bundes entsprechend anerkennt und der bewirkten Be legung
der bisherigen Streitigkeiten , auch der auf Schleswig bezüglichen, die
vorbehaltene definitive Genehmigung erlheilt .

Der wesentliche Inhalt der aus diese Weise erreichten Verständigung
war : die Begründung einer die Herzvgthümer Holstein und Lauen-
burg mit Schleswig und mit dem Königreich Dänemark in einem
gleichartigen Verbände vereinigenden Gesammtverfassung , welche d,c
Selbständigkeit und Gleichberechtigung der einzelnen Theile in der Art
sicher stellt , daß kein Theil dem andern untergeordnet ist ; keine Jn -
korporirung Schleswigs in Dänemark und keine daraus zielenden
Schritte ; gleiche Berechtigung der deutschen und der dänischen Natio¬
nalität in Schleswig ; Prvvinzialstände der drei Herzvgthümer mit
beschließender Befugniß ; Regierung Holsteins nach den rechtlich be
stehenden , nur auf verfassungsmäßigem Wege adzuändernden Gesetzen .

Die ausgesprochene Erwartung , mit welcher der Bund Holstein
halte unter die Regierung des König-Herzogs zurückkehrrn lassen ,
daß die dänisch -holsteinische Regierung durch bereitwillige und ernst¬
liche Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten die friedlichen Be¬
ziehungen befestigen werde , erwies sich als trügerisch. Die am 2 . Ok¬
tober 1855 erlassene Gesammtverfassung stand mit den ertheilten Zu¬
sagen in so geradem Widerspruch , daß die Bundesversammlung durch
Beschluß vom 11 . Februar 1858 erklärte, sie rückstchllich Holsteins und
LauenburgS , als in verfassungsmäßiger Wirksamkeit bestehend , nicht
anerkennen zu können , und durch ferner» Beschluß vorn 12. August
1858 , unter Bezugnahme aus Art . lil der Erekuironsordnung , auch
die Beseitigung anderer , mit jener Verfassung zusammenhängender
Verordnungen , und zwar binnen drei Wochen , verlangte . Ein Theil
dieser Forderungen wurde erfüllt , als vorbereitender Schritt rückstcht -
lich der übrigen die Einberufung der holsteinischen Provinzialstände
verfügt . Dadurch einstweilen gehemmt , geriet das eingeleitete Exe-
kutionSversahren in Folge des italienischen Kriegs völlig ins Stocken.

Erst die Bekanntmachung der dänischen Regierung vom 30 . März
1863 nöthigte den Bund , seine Beschäftigung mit den Angelegenhei¬
ten der Herzvgthümer wieder aufzunchmen. Ohne seine Entschließung
abzuwarlen und ohne derselben vorzugrcifen , erließ die königliche Re¬
gierung schon am 15. April eine Erklärung nach Kopenhagen , welche
der dänischen Regierung zu erwägen gab, daß die Bekanntmachung
die inneren Verhältnisse eines Bundeslandes eben so sehr , wie die
durch Vereinbarungen völkerrechtlicher Statur festgestellten Rechtsan¬
sprüche des Bundes berühre, daß diese Vereinbarungen dem Bundes ,
tag von Preußen und Oesterreich zur Annahme empfohlen seien , daß
Preußen die Bedingungen , unter welchen es die Sanktion des Bundes
nachgesucht , verletzt finde , und der dänischen Regierung weder Preu¬
ßen , noch dem Bunde gegenüber das Recht zustehe , von den Verpflich¬
tungen einseitig zurückzrureten , welche sie zuerst Preußen und Oester¬
reich , und sodann dem Bunde gegenüber ausdrücklich übernommen
habe . Zugleich drückte die Regierung ihre lebhafte Befriedigung aus ,
daß das kaiserl . Kabinet in Wien zu einem genau entsprechenden
Schritte entschlossen sei.

In dieser Depesche war, so weit das im Beginn eines verwickelten, in
die allgemeine europäische Politik hineinreichendenKonflikts überhaupt
möglich ist, da« Programm gegeben , innerhalb dessen die Staatsregie¬
rung den Weg zur Befreiung der Herzvgthümer von dänischer Verge¬
waltigung zu suchen entschlossen war und durch alle Wechsel gefunden
hat . Die Depesche wurde am 21 . April veröffentlicht.

Der Verlaus , den die Ereignisse genommen , und der Gang , den
ihm gegenüber die preußische Politik hat einhalten können , bestätigen
die Richtigkeit jene » Programms , welches auf der gehörigen Trennung
der Doppelstellung Preußens als europäische Macht und als Bundes¬
glied , sowie auf der doppelten Eigenschaft der streitigen Angelegenheit :
als einer deutschen und wegen Schleswig» zugleich einer europäischen,
beruht .

Am 9. Juli beschloß die Bundesversammlung , das früher eingeleitete
ErekutionSverfahren wieder aufzunehmen und sich in Betreff Schles¬
wigs die Geltendmachung der ihr durch völkerrechtliches Abkommen
erworbenen Rechte vorbehaltend,

. die dänische Regierung aufzufordern , die Bekanntmachung vom
30 . März außer Wirksamkeit zu setzen und binnen 6 Wochen zur Ein¬
führung einer , den Verträgen entsprechenden Gesammtverfassung die
erforderlichen Einleitungen zu treffen .

"

Ohne Zweifel würde der Bund berechtigt gewesen sein, weitergehend «

Beschlüsse zu fassen . Er konnte sofort sein Recht in Betreff Schles¬
wigs geltend machen , das in den Vereinbarungen von 1851 bis 52
gegeben war ; er konnte gegenüber dem Bruch des andern Therls sich
lossagen von diesen Vereinbarungen , die dürftig genug für Deutsch¬
land und die Herzogtümer ausgefallen waren . Ob das Eure oder
Andere zu thun , war eine nicht aus dem Bundesrecht allein , sondern
auch nach Lage der allgemeinen europäischen Situation zu beantwor¬
tende Frage politischer Erwägungen , die in den Bundesverhandlungen
niedergelegt und mit ihnen der Oeffentlichkeit übergeben sind . War
die Frage aber einmal verneint , war es einmal die Absicht , nur die
Exekution wieder auszunehmen, so war es eine unabweisbare rechtliche
Konsequenz, daß die Aktion des Bundes sich auf Holstein und Lauen¬
burg beschränken mußte.

Demgemäß bezeichnte die Exekutionskommission als Mittel des
Zwangs die Sistirung der SouverLnetätsrechte des König - Herzogs in
Holstein und Laucnburg . Der Bundesbeschluß vom 1 . Okk. genehmigte
die Vorschläge und beauftragte die österreichische, die preußische , die
sächsische und die hannoversche Regierung mit der Vollziehung.

Nachdem die Exekution verhängt war, erfolgte der Tod Königs Frie¬
drich VII , und Christian IX . succedirte ihm, nicht vermöge des Lon¬
doner Vertrags , sondern kraft oes dänischen Thronfolge - Gesetzes vom
31 . Juli 1853 , welches aus formal gillige Weise und unter Verzicht
der nächsten Mitbewerber, einschließlich des Herzogs von Augustenburg ,
zu Stande gekommen war .

Die Prüfung der Rechtsbeständigkeit dieser Successionsordnung konnte
weder emen Thett des Erekuiionsverfahrens bilden , noch letzteres auf¬
halten , sondern der nach der formalen Lage der Gesetzgebung zum
Thron berufene und unter Anerkennung der auswärtigen Mächte in
den Besitz der Herzvgthümer getretene König Christian war sowohl für
die Exekution , als auch sür die auf internationalem Gebiet geltend zu
machenden , durch die Verfassung vom 18 . Nov. auf 's neue verletzten
Rechte der Herzvgthümer dem Bunde der in p088essorio legilimirte
Gegner , gegen welchen die vom Bunde beschlossenen Maßregeln zur
Ausführung zu kommen hatten . Ein andere « als das durch diese
Auffassung gebotene Verfahren wurde von einem Theil der deutschen
Regierungen vorgezogen , von dem Abgeordnetenhaus empfohlen :

Sofortige Lossagung von dem Londoner Vertrag und von den Ver¬
einbarungen von 1851 bi« 52 , Anfechtung der eingetretenen Erbfolge ,
bewaffnete Durchführung der Ansprüche de« Erbprinzen von Augusten -
burg . — Wenn die königl. Regierung diesen Weg einschlug, so konnte
sie wahrscheinlich auf eine Majorität in der Bundesversammlung rech¬
nen , aber nicht auf die Zustimmung Oesterreichs . Wurde dennoch,
unter dem Diffense dieser Macht, der Bundeskrieg beschlossen, so trat die
Möglichkeit einer Gruppirung aller auswärtigen Mächte um den dama¬
ligen Standpunkt Oesterreichs auf der Basis des Londoner Vertrag « in
nahe Aussicht, und der Intervention der Mitunterzeichner des letztern
wäre durch den schroffen Rücktritt Preußens von demselben die Thür
geöffnet worden. Einer solchen Eventualität gegenüber erschien der
königlichen Regierung , nach Prüfung der militärischen Gesichtspunkte
und nach Abwägung der begleitenden und folgenden Wirkungen eines
Kriegs auf die Verhältnisse innerhalb des Bunde», auf die Zukunft der
Herzogthümcr , auf das Interesse Preußens , ein vom Bunde zu leiten¬
der , aber hauptsächlich mit preußischen Kräften zu führender Bundes¬
krieg sür einen Prätendenten , dessen Recht nicht nachgewiesen war ,
als unannehmbar . Geleitet von dem Entschlüsse , zu Gunsten der
deutschen Sache das Aeußerste zu erlangen , was nach der politischen
Gesammllage erreichbar schien , ohne einen Bruch unter ungünstiger
Gruppirung der anderen Mächte herbeizuführen , erstrebte und erreichte
die königliche Regierung ein freies und vertrauensvolles Einverständ -
niß mit der kaiserl . österreichischen über den zur Wahrung der deut¬
schen Interessen zunächst einzuschlagenden Weg . Der Versuch , den
Bund an der gemeinsamen Aktion zu betheiligen, scheiterte an dem
ablehnenden Beschluß vom 14 . Jan . 1864 , woraus beide Mächte das
weitere Verfahren gegen Dänemark selbständig in die Hand nahmen .
Sic erließen am 16 . Jan . 1864 an die Kopenhagens Regierung die
Aufforderung , das Verfajsungsgesetz vom 18. Nov. binnen 48 Stun¬
den wieder aufzuheben , und dadurch wenigstens den vorherigen Sta -
lusquo als die nothwendige Vorbedingung jeder weitern Verhandlung
herzustellen.

Die Mitwirkung Oesterreichs verringerte allerdings die Wahrschein¬
lichkeit der möglichen , verminderte die Gefahr einer rintretenden In¬
tervention ; nichtsdestoweniger war für eine gesteigerte Spannung der
Verhältnisse, sür ein Umsichgreifen des Konflikts Fürsorge zu treffen.
Die Regierung hatte daher von dem Landtag die Zustimmung zu
einer Anleihe von zwölf Millionen gefordert , und in den die Vorlage
begleitenden Motiven , und durch die in der Kommission abgegebene
Erklärung ihres Vertreters als Zweck der Rüstungen bezeichnet : die
Erfüllung der ihr unmittelbar obliegenden Bundespflichten und die
Vorkehrungen gegen weitere Verwicklungen , welche aus der Exekution
oder aus der Nichterfüllung der dänischen Zusagen von 1851 —52
hervorgehen könnten. Umständlichere Mittheilungen über die Absichtender Regierung öffentlich zu machen, erschien nach Lage der Dinge nicht
rathsam .

Das Haus der Abgeordneten versagte am 22. Januar 1864 die
Genehmigung zu der Anleihe , und erklärte aus den Antrag der Ab¬
geordneten Schulze und v . Carlowitz : in Erwägung , daß die preußisch¬
österreichische Politik kein anderes Ergebniß haben könne, als die Her -
zogthümer abermals Dänemark zu überliefern , und durch die ange¬
drohte Vergewaltigung den wohlberechtigten Widerstand der übrigen
deutschen Staaten , und damit den Bürgerkrieg in Deutschland heraus¬
zufordern — mit allen ihn, zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln
dieser Politik mtgegentreten zu wollen .

In der Alternative , vor welche die Staatsregierung durch diesen
Beschluß gestellt war , entweder es bei der BundeSexekution bewenden
zu lassen , oder die Mittel des Staatsschatzes zur Befreiung der Her¬
zogtümer zu benützen , durfte die Entscheidung nicht schwanken . Zu
dem Bewußtsein der Pflicht , für die nationalen Interessen Deutschland »
einzustehen, zu dem Gefühle , daß Preußen die Ehrenpflicht der Durch¬
führung einer in früheren Jahren erfolglos unternommenen Ausgabe
obliege , gesellten sich für die Regierung politische Erwägungen der



ernstesten Art . Mit dem Aussterben der königl. Linie im Mannes¬
stamm war ein Moment eingetreten , der auf lange hinaus über die
Stellung der Herzogthiimcr nicht in dynastischer Hinsicht allein ent- ,
schied. Die Exekution reichte nur bis an die Eider, konnte überhaupt
und insbesondere in Betreff Schleswigs nur eine indirekte , langsame
und deßhalb unberechenbaren Zwischenfällen ausgesetzte Wirkung üben.

Es mußte der königl. Negierung unmöglich erscheinen , die Zukunst
dieser deutschen Länder dem Schicksal zu überlassen , welches ihnen
unter vorwiegendem Einfluß der außerdcutschen Mächte bereitet war ,
und gegen welches der Deutsche Bund ihnen keinen zulänglichen Schutz
zu gewähren vermochte . Die königliche Regierung entnahm daher aus
den gebieterischen Interessen Deutschlands und Preußens die Noih-
wendigkeit, ihre durch die Exekution vorbereitete Ausgabe durchzusüh -
ren , und die von dem Hause der Abgeordneten verweigerten Kosten
ihrer Aktion aus den bereiten Mitteln des Staats zu bestreiten . Das
Haus der Abgeordneten selbst hatte die Anleihe nicht in der Absicht
ablehnen könne », die königliche Regierung in der Vertretung deutschen
Rechtes zu lähmen , sondern nur in der irrigen Voraussetzung , daß
die königl. Regierung dies« Vertretung nicht übernehmen und durch-
sühren werde , sobald sie den dazu geeigneten Augenblick nach Maß¬
gabe der politischen Lage für eingetreten hielt.

Der Verlauf des Krieges ist bekannt.
Er wurde unterbrochen durch die Konferenz von Vertretern der

Mächte, die den Londoner Vertrag unterzeichnet haben, und des Deut¬
schen Bundes , welche am 25 . April in London zusammentrat , um
Mittel zur Herstellung des Friedens auszusuchen . Die dänischer SeitS
erhobene Forderung , vorweg die Vereinbarungen von 1851 — 52 aus¬
drücklich als Basis anzunehmen , hatten Preußen und Oesterreich , als
durch das Faktum des Krieges rechtlich beseitigt, abgelehnt. Auch den
Vertrag als Voraussetzung für die Verhandlungen , die Integrität der
dänischen Monarchie zu Grunde zu legen , konnten die deutschen
Mächte nicht annehmen .

Sie brachten ihrerseits kein Programm zu der Konferenz, nur einen
Zweck : durch Herstellung eines gerechten und haltbaren Zustandes in
Schleswig - Holstein , durch Bürgschaften gegen eine Wiederkehr däni¬
scher Bedrückung der Herzogthümer den Frieden in Wahrheit zu sichern.
Sie hofften und bemühten sich , diesen Zweck ohne weitergehendeu
Bruch des europäischen Friedens zu erreichen ; aber sie waren >euö -
lhigt , in ihren Vorbereitungen auch den Fall ins Auge zu fassen,
daß ihnen dies nicht gelingen sollte.

Nachdem die Erreichung ihres Zieles sich in andern Formen als
' unmöglich erwiesen halte , schien beiden deutschen Mächten der Moment

gekommen , die völlige Lostrennung der Herzogthümer ausdrücklich zu
fordern . Als Modus dieser Trennung empfahl Oesterreich , durch das
Recht der Eroberung zu ergänzen, was de » Ansprüchen des Erbprinzen
von Augustenburg fehle , und als eine politische Transaktion , nicht
als eine Entscheidung der Rechtsfrage, schlug Preußen mit Oesterreich
in der Sitzung vom 28 . Mai diese Lösung vor . In den damit zu¬
sammenhängenden Verhandlungen über die Grenze des zu bittenden
Staates vertrat Preußen die Befragung der Bevölkerung gegen die
verschiedenen von den Neutralen vorgeschlagenen Grenzlinien . Dieses
Prinzip fand die Unterstützung anderer Mächte indessen nur in der
beschränkten Anwendung auf die Theile der Herzogthümer, welche süd¬
lich von einer an sich unannehmbaren Grenzlinie Deutschland zuge¬
wiesen werden sollten.

Mit dem Ablauf des nicht verlängerten Waffenstillstandes nahm der
Krieg seinen Fortgang. Es verstand sich von selbst , daß die unter
den Mitgliedern der Konferenz ausqetauschten Erklärungen Dritten
keine Rechte geben , und mit dem resultatlosen Ende der Verhandlun¬
gen nach allen Seiten ihre Bedeutung verloren hatten . Namentlich
hatte die königliche Regierung von Hause aus die Behauptung , daß
das Recht der Herzogthümer auf untrennbare Verbindung und Un¬
abhängigkeit zusammenfalle mit dem Erbrecht des Augustenburgischen
Hauses , nicht für rechtlich begründet gehalten. Der Anspruch , auf
den Herzog Christian Karl Friedrich August von Augustenburg ver¬
zichtet hat , war bereits in der Anlage der preußischen Depesche vom
30. Dez . 1851 auf Grund sachverständiger Prüfung als zweiselhast
bezeichnet ; seit er in der Person des Erbprinzen Friedrich Christian
wieder aufgetreten ist , hatten dieie Zweifel unter fortgesetzter Prüfung
sich nicht zerstreut , sondern zu der Ueberzeugung erhärtet , daß , abge¬
sehen von Theilen Holsteins , in Betreff Schleswigs , gerade des Lan¬
des , welches dem Konflikt am schärfsten seinen internationalen Cha¬
rakter ausprägtc , ein SuccessionSrecht der Augustenburgischen Familie
nicht nachgewiesen sei .

Am 30 . Okt . wurde der Wiener Friede unterzeichnet. Indem die
beiden deutschen Mächte laut dieses Vertrags nur Jütland zurückga -
ben, verblieben ihnen eo ipso die. Herzogthümer kraft Rechtes der Er¬
oberung ; denn wo die Wiederherstellung des durch den Krieg verän¬
derten Besitzstandes nicht ausgesprochen ist, verbleibt es bei dem neuen .
Außerdem cedirte in Art . 3 der König von Dänemark alle seine
Rechte auf die drei Herzogthümer Ihren Majestäten dem König von
Preußen und dem Kaiser von Oesterreich . !

Bei dem Bemühen beider Mächte , eine definitive Ordnung der ,

Dinge herbeizusühren , hatte die Staatsregierung zunächst die Zwecke
fest im Auge zu halten , die sie unk den Waffen und in den Londo¬
ner Verhandlungen verfolgt hatte : Befestigung des Friedens durch
einen gerechten und haltbaren Zustand , dauernden Schutz der Herzog¬
tümer gegen eine Wiederkehr fremder Bedrückung , und Sicherung
Deutschlands in seinen Nordmarken . Die Regierung hatte aber zwei¬
tens die Pflicht, das preußische Interesse zu wahren in seinem ganzen
Umfange , so weit es mit dem deutschen zusammensällt und sofern es
durch die individuellen Verhältnisse des preußischen Staates und
durch unsere Eigenschaft als kriegführender Theil bestimmt wird .
Die Gerechtigkeit gegen alle Prätendenten und gegen Preußen , wel¬
ches Blut und Schätze geopfert hatte , gebot eine gründliche Prüfung
der Augustenburgischen, der oldenburgischen und der brandenburgi -
schen Erbrechte.

Die Aufgabe ist noch ungelöst . Das Provisorium dauert fort , mit
ihm die Okkupation ; dadurch entsteht ein weiterer Kostenaufwand für
das Land, und für die Regierung die Verpflichtung , dem Landtag die
Gründe darzulcgen , welche eine definitive Regelung bisher verhindert
haben.

Eine rein legistische Entscheidung ist unmöglich, jede denkbare Lösung
mutz darin bestehen , die Rechtsfrage und das politische Bedürfniß aus¬
zugleichen . Denn jeder der in dem älter » Rechte beruhenden An¬
sprüche erstreckt sich nach der Rechtsansicht, welche die königl. Regierung
sich bisher hat bilden können, nur auf Stücke, die Cession Christian ' « IX .
geht auf das Ganze , aber berechtigt Oesterreich und Preußen zu glei¬
chen Antheilen, und doch stände eine Zerstückelung oder Trennung der
Lande so sehr im Widerspruch mit ihren eigenen und den deutschen
Interessen , und mit den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung,
daß sie als unmöglich bezeichnet werden darf .

Aus diesen Voraussetzungen , über welche die beiden Mächte einver¬
standen, zog die kaiserl. österreichische Regierung den Schluß , daß keine
andere als eine politische Lösung möglich sei , und schlug in diesem
Sinn unterm 12. Novbr . v . I . vor , die aus Art . 3 des Wiener
Friedens erworbenen Rechte weiter an den Erbprinzen von Augusten¬
burg zu cediren , vorbehaltlich einer Austrägalinstanz sür den Groß¬
herzog von Oldenburg .

Die königl. Regierung ist diesem Vorschlag prinzipiell in so weit
nicht entgegengetreten , als sie in ihrer Antwort vom 13. Dezbr. er¬
klärte , daß sie weder die Augustenburger , noch die Oldenburger Kan¬
didatur ausschließe ; aber sie müsse darauf halte», daß die lffttscheidung
für den einen Bewerber nicht dem andern und seinen Freunden in
und außer Dem schlank

' den Eindruck der Willkürlichkeit mache . Sie
würde sich , sobald sie eine Schädigung der preußischen Interessen zu
befürchten hätte , der Verpflichtung nicht entziehen können , auch die
Prüfung der brandenburgischen Ansprüche zu verlangen ; denn während
Oesterreich auf diesen Besitz , der geographischen Verhältnisse wegen ,
keinen Werth lege , seien die gesammten staatlichen und wirthschaft-
lichen Interessen Preußens an der künftigen Gestaltung der Herzog-
lhümer wesentlich betheiligt , schulde die preußische Regierung es dem
eigenen Lande, Bürgschaften dafür zu gewinnen , daß die Befriedigung
und Achtung dieser Interessen nicht von dem zweifelhaften guten Wil¬
len des Landesherr» , von der Stimmung der Stände , von dem Spiel
der Parteien abhängig bleibe . Solche Bürgschaften würden darin zu
finden sein , daß die Militärorganisation der Herzogthümer in ein fe¬
stes Verhältniß zu der preußischen gesetzt , die maritimen Wehrkräfte
für die preußische Marine nutzbar gemacht , die natürliche , dem Vor-
theil beider Theile zusagende Entwicklung von Schifffahrt und Han¬
del gegen künstliche Hemmungen geschützt werde. Die Regierung habe
die erforderlichen Schritte gethan , um eine gründlichere wissenschaftliche
Prüfung der Rechtsfrage und über die anderen bezeichneten Punkte
ein bestimmteres Programm vorzubereiten .

Am 21 . Dezbr. erfolgte eine Rückäußerung von Wien . Das kaiserl .
Kabinet erklärte sich bereit, die Frage durch Verständigung mit Preu¬
ßen abzuschließen , allein der Gesammtheit des Bundes stehe es zu,
darüber zu wachen , daß der politische Zustand eines Bundeslandes den
Grundgesetzen des Bundes entspreche , und daß nicht in den Verein der
Souveräne Deutschlands ein unselbständiges Mitglied eingeführt werde .
Was die vorgeschlagene Cession betreffe , so sei dieselbe nur als eine
Verfügung über die aus Art . Ill erworbenen Rechte , nicht als
eine Entscheidung der Rechtsfrage gemeint , wobei allerdings zu erwä¬
gen sein werde , ob das Verfügungsrecht Christian '« IX. sich nur auf
solche Landestheile beziehe , die dem König, abgesehen von dem Thron -
fvlge - Gesetze , angefallen sein würden , oder nicht vielmehr auf das
Ganze erstrecke.

Die diesseitige Erwiederung vom 26 . Jan . d . I . empfiehlt die an¬
geregte Frage nach der DiSposttionSbefugniß Christian ' s lX. einer sorg¬
fältigen Untersuchung. Die Staats regierung erwarte auch darüber
das Gutachten ihrer Kronjuristen und würde es dankbar erkennen,
wenn die österreichische Regierung auf analoge , in ihren Institutionen
gegebene Weise die sachverständige Prüfung ansnehmen wollte. Die
Brandenburger Ansprüche zu erwähnen , habe Preußen sich nur da be¬
rufen gefunden, wo es sich um die rechtliche Seite der Frage gehandelt,
nicht in London, wo cs darauf angekommen sei, die Lostrennung der

Herzogthümer ohne Vergrößerung der Kriegsgefahr durch eine politische
Transaktion zu erreichen . Die königl. Regierung wünsche zunächst
klar gestellt zu sehen, wie weit das Recht des Erbprinzen von Augustê
bürg reiche , wie groß darüber hinaus also das Geschenk sein würde,
welches sie gemeinschaftlich mit Oesterreich ihm zu machen hätte, wenn
sie seiner Einsetzung zustimme.

Am 22 . Febr. war die königl. Regierung in der Lage , dem Wiener
Kabinet die Grundsätze miltheilen zu können , von welchen sie bei
den Verhandlungen mit Oesterreich über die selbständige Konßi-
tuirung Schleswig -Holsteins auszugehen beabsichtigte , und bei deren
Annahme sie letztere mit den preußischen Interessen für vereinbar
halten würde.

Die betreffende Depesche ist dieser Denkschrift beigefügt. 8 ^
Die Erklärung darüber erfolgte in einer Depesche des Grafen

v . Mensdorff vom 5 . März. Die kaiserl . Regierung hielt dafür , daß
ein unter solchen Bedingungen eingesetzter Fürst nicht als gleichberech¬
tigtes und stimmfähiges Mitglied in den Kreis der Souveräne des
Deutschen Bundes eingeführt werden könne. Die Bedingungen gingen
nur auf den individuellen Gewinn Preußens, während Oesterreich und
der Bund Anspruch auf Das hätten , was die Herzogthümer an Wehr¬
kraft zu Lande und zur See leisten könnten. Die kais . Regierung sei
bereit, zu bewilligen, daß Rendsburg zur Bundesfestung erhoben werde ,
daß Preußen den Kieler Hafen für seine Marine, eine Kanalverbin¬
dung zwischen beiden Meeren und den Eintritt des neuen Staates in
den preußischen Zollverein verlange. Indessen sei , so lange die Frage
der Souveränetät in der Schwebe bleibe , für Detailverhandlungen kein
Boden. Oesterreich lehne das mitgetheilte Programm ab und schließe
eine Phase der Verhandlungen , in der definitive Verhandlungen über¬
haupt nicht möglich .

Die königl. Regierung glaubt zu wissen , daß der Gang, den sie ge¬
nommen , und die Richtung der öffentlichen Meinung des Landes pa¬
rallel laufen . Ein enger Anschluß der Herzogthümer an Preußen wird
allseitig gefordert und erwartet , die wirkliche Einverleibung lebhaft ge¬
wünscht. Die königl. Regierung ist der Ueberzeugung, daß die letztere
Lösung an sich die zweckmäßigste wäre , nicht nur für Preußen , son¬
der» auch für Deutschland und die Herzogthümer selbst ; aber sie ver¬
kennt nicht , daß sie für Preußen mit großen finanziellen Opfern in
Betreff der Kriegskosten und der Staatsschulden verbunden sein würde,
und sie hält dieselbe nicht in dem Maße durch die Staatsinteressen
für geboten, daß ihre Durchführung unter allen Umständen und ohne
Rücksicht auf die Erhaltung des Friedens erstrebt werden müsse . Da¬
gegen glaubt sie an denjenigen Bedingungen unter allen Umständen
festhalten zu sollen , zu deren Aufstellung Preußen aus der Pflicht zum
militärischen Schutze der Herzogthümer wie des eigenen Landes und
zur Entwicklung der deutschen Wehrkraft zur See die Berechtigung
schöpft. So lange bis die auf diesem Gebiete für Preußen nothwen -
digen Einrichtungen zweifellos sicher gestellt sind , muß das Provisorium
und mit ihm die Okkupation fortdauern , und die Regierung ist der
Zustimmung des Lande« gewiß, wenn sie ihren Besitz in den Herzog-
thümern bis dahin aufrecht erhält . Sie wartet die Prüfung und
Klärung der Rechtsfrage ab , sie ist zu Verständigungen bereit , welche,
diese Frage mit dem politischen Bedürfniß versöhneud , dem Interesse
Preußens, der Herzogthümer und Deutschlands genügen, und wird in
den Wünschen und Ueberzeugungen der Bevölkerung der Herzogthümer ,
sobald es ihr gelungen sein wird , dieselben durch eine geeignete Ver¬
tretung zum Ausdruck zu bringen , ein wesentliches Moment für ihre
eigene Entschließung finden.

Marktpreise .
Karlsruhe , 16 . Mai . Auf dem hiesigen Frnchtmarkt am 10. Mai

wurden zu Mittelpreisen verkauft : 6297 Pfund Haber , per 100 Pfund4 fl. 12kr. Eingestellt wurden 1040Pfd. Durchschnittspreise von
Mehl per 150 Pfund : Kunstmehl Nr. 113 fl. 30 kr. ; Schwing -
mehl Nr , 1 11 fl . 30 kr. ; Mehl in drei Sorten 10 fl. 15 kr.

Zn der hiesigen Mehlhalle biteben aufgestellt . 75,215 Pfd. Mehl
Eingeführt wurden vom 4 . bis 10. Mai . . 167,721 Pfd. Mehl .

242,936 Pfd . Mehl .Davon verkamt . . 175,840 Pfd . Mehl .
Blieben aufgestellt . 67,096 Pfo. Mehl .

Ergebniß des am 6. und 9 . Mai 1865 zu Villingen ab -
gehaltenen Getreidemarktes .

Getreide- Verkauf. Ganze Ver- Preis Aufschlag Abschlag
gattung . Ztnr . kaufssumme, per Ztnr . per Ztnr . per Ztnr.Kernen 773 4105 fl. 32 kr. 5 fl. 19 kr. — fl , — kr. — fl . 5 kr .
Roggen 7 33 fl. 20 kr. 4 fl. 46 kr. — fl. 55 kr. - fl . - kr .Gerste 17 79 fl. 54 kr. 4 fl. 42 kr. - fl . 10 kr. - fl. - kr.
Bohnen 3 10 fl. 48 kr. 3 fl. 36 kr. — fl. 12 kr. - fl. — kr.
Erbsen — — fl. — kr. - fl . - kr. - fl . - kr. — fl . - kr.
Mischelfrucht 36 116 fl . 3 kr. 3 fl. 13 kr. — fl . — kr. — fl. 9 kr .Wicken 4 17fl. — kr. 4 fl. 15 kr. — fl. 10 kr. — fl. — kr.
Haber 165 662fl. 25kr. 4 fl. 1 kr . — fl. — kr. — fl. 4kr .
Esparsette 1 8 S . 30 kr. 8 fl. 30 kr. — fl . — kr. — fl. - kr .

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Herrn. Kroenlein .

Hamburg- Amerikanische Packetfahrt- Aktien - Gesellschaft.
Direkte Post -Dampfschifffahrt zwischen

Hamburg un - New - Bork ,
eventuell Southampton anlaufend, vermittelst der Postdampsschiffe

Germania , Capt . Ehlers , am 27. Mai , Saxonia . Capt. Meier , am 24. Juni ,
Bavaria , , Taube , am 3. Juni, *) Teutonia , „ Haack, am 8. Juli ,
Borussia , , Schwensen , am 10 . Juni , Germania , , Ehlers am 22 . Juli .

Paffagepreise : Erste Kajüte Pr. Crt . Thlr . ISO, Zweite Kajüte Pr. Crt . Thlr . 110, Zwischendeck
Pr . Crt. Thlr . 60. <

Kracht ermäßigt für alle Maaren auf Pfd . St . 2. 10 pr. ton von 40 Hamb. Kubikfuß mit 15 °/o Primage .
Die Expeditionen der obiger Gesellschaft gehörenden Segelschiffe finden statt :

am 13. Juni pr. Packetschiff „ Donau " , Capt . Meyer .
*) Um dem großen Andrang von Passagieren zu genügen , wird ein Extra -Dampfschiff :

die Bavaria , Capt Taube , am Sonnabend , den 3 . Juni ,
von Hamburg «Urvel nach Ntew -Aork erpedirt , ohne Southampton anznlaufen.

Näheres bei dem Schiffsmakler August Bolten , Wm . Miller 's Nachfolger, Hamburg,
und dessen Agenten : Karl Hund in Ackern und dem Eentral -Expeditions -Burea « Mannheim
Malte r. Reinhardt L? Müller . _ Z.u.884 .

Z .u .871. Karlsruhe .

Rach RewDork
jede Woche zweimal per Dampfboot zu bedeutend ermäßigten Preisen .

Rabus Ls Stoll in Mannheim .
BraiH Hervw Sohn in Amksrnho .

W

Z.v.796 . Mannheim . Rhein -Dampfschifffahrt.
MH ff - dorstr Gesellschaft .

Abfahrten von Mannheim vom 13 . Mai 1863 an
täglich S '/r Uhr Morgens nach Eöln , Düsseldorf , Emmerich .

Dienstags , Donnerstags , Freitags und Sonntags in 32 Stunden direkt nach Rotterdam .
Donnerstags und Sonntags nach London .

„ l '/r Uhr Nachmittags nach Bingen .
Von Mainz täglich ?'/. , «V- nach Düsseldorf , 1l u . 12 '/. nach Cöln , 3 Nachm, nach Linz ,6 Abends nach Bingen .

Mannheim, im Mai 1865. Die Agentschaft
_ Maaren 8L Akeichmed .

M.Z .v .508 . Offenbach a.

Asphalt -Dach -Filz ,
Asphalt -Dach -Pappe .

Eindeckunaen und Reparaturm von Dächern werden
zu festen Pressen übernommen .
Asphaitiacke, Theer, Gel, Schwarzpech,

Naphthalin und Benzin.
Offenbach a . M .

Aug . Martenstei « .

Z .v.874 . Nr. 301. HerrenwieS . (Fichten -
rinden - Verkauf . ) Aus den Domänenwaldun¬
gen des Forstbezirks HerrenwieS wird bis

Dienstag den 23 . Mai d. I .
das Ergebniß an Fichtenrinde, ca . 250 KIflr . betra¬
gend , versteigert.

Die Zusammenkunft ist Morgens 11 Uhr auf der
HerrenwieS.

HerrenwieS, den 11 . Mai 1865 .
Großh. bad. Bezirksforstn .

M 0 z e r.

Druck und Verlag der G. Braun ' schen Hofbuchdruckerei .
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